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A. Prüfungsauftrag 

Der Stiftungsrat der GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, Bochum, beauftragte uns mit der Prüfung 
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 der 

GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, 
Bochum, 

im Folgenden auch Stiftung genannt, 

unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung. 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die geprüfte Stiftung. 

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Jah-
resabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht. 

Der IDW-Prüfungsstandard "Prüfung von Stiftungen (IDW PS 740)" wurde beachtet. 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., 
Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW 
PS 450 n.F.). 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendba-
ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 
gelten die unter dem 19. Februar 2024 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als An-
lage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 und der Verwendungsvorbehalt. 



2 

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 der GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, Bo-
chum, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, Bochum 

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss der GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, Bochum, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stif-
tung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus  
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern re-
sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Sys-
tems der Stiftung abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die Stiftung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Münster, am 15. März 2024 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Averbeck Schwarz
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. 

Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben. 

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung 
Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den Jah-
resabschluss auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften 
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Die Prüfung der Einhaltung 
anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus 
diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. 

Ein Lagebericht wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften nicht erstellt. 

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter der Stiftung. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterla-
gen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtge-
mäßen Prüfung zu beurteilen.  
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Art und Umfang der Prüfung 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB 
durchgeführt. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüf-
ten Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert 
werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).  

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst 
eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirt-
schaftlichen Umfelds sowie der Lage der Stiftung, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken so-
wie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter bzw. den von uns benannten Personen. Sie 
wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Stiftung und der Wirksamkeit ihres rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkennt-
nisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und 
Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen 
Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt. 

Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen 
mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen. 

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden 
Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. 

Dabei wurden im Berichtsjahr folgende Prüfungsschwerpunkte festgelegt:  
 Bewertung der Wertpapiere des Anlagevermögens  
 Nachweis von Zustiftungen.  

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, 
analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse 
der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert. 

Aufgrund der Feststellung der grundsätzlichen Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems konnte der Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen in den 
entsprechenden Prüffeldern reduziert werden. 

Hinsichtlich Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen. 
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Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsunternehmen 
haben wir zum 31. Dezember 2023 Banksaldenbestätigungen, Saldenmitteilungen bzw. Kontoaus-
züge eingesehen. 

Saldenbestätigungen für die am Abschlussstichtag erfassten Forderungen und Verbindlichkeiten 
haben wir nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderun-
gen und Verbindlichkeiten ihr Nachweis auf andere Weise hinreichend erbracht werden konnte. 

Rechtsanwaltsbestätigungen wurden nicht eingeholt. Wir haben uns durch alternative Prüfungs-
handlungen mit hinreichender Sicherheit davon überzeugt, dass bedeutsame Rechtsstreitigkeiten 
nicht bestehen. 

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt 
"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestäti-
gungsvermerks. 

Wir haben die Prüfung in den Monaten Februar und März 2024 von unserem Büro aus durchge-
führt. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern der Stiftung 
und den uns benannten Personen bereitwillig erteilt worden. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum 
Jahresabschluss erteilt. 

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und 
das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und 
Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der 
Stiftung angemessen. 
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Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entspre-
chen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften 
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Stiftung getroffenen Maßnah-
men geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten. 

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ord-
nungsgemäß in Buchführung und Jahresabschluss abgebildet worden. 

2. Jahresabschluss 

Die Stiftung legt Rechnung nach den im HGB geregelten Vorschriften für alle Kaufleute zur Füh-
rung von Handelsgesetzbüchern (§ 238 ff. HGB). 

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung gelten-
den gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung beachtet. 

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 an. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und 
den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Aus-
weis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen beachtet. 

Der von der Stiftung aufgestellte Anhang entspricht den Vorschriften der §§ 284 bis 288 HGB und 
enthält die Angaben, die für eine Kapitalgesellschaft entsprechender Größe erforderlich sind. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt, 
d. h. im Zusammenwirken von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht.  

Bewertungsgrundlagen 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stiftung in dem vorliegenden Jah-
resabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 erfolgte gemäß den Vorschriften des 
HGB. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben. 

E. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, er-
statten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.). Auf 
§ 328 HGB wird verwiesen. 

Münster, am 15. März 2024 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  

Averbeck Schwarz
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert)
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GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, Bochum 
Bilanz zum 31. Dezember 2023 

A K T I V S E I T E

31.12.2023  31.12.2022  
€ € 

A. Anlagevermögen
       I. Sachanlagen 550.134,11 563.649,11 

      II. Finanzanlagen 
          1. Beteiligungen 1.263.851,81 1.255.351,81 
          2. Wertpapiere des Anlagevermögens 7.011.859,34 4.219.506,21 
          3. Sparbriefe und Festgelder 848.173,80 1.121.192,00 
          4. Sonstige Ausleihungen 876.970,39 868.162,00 

10.000.855,34 7.464.212,02 
10.550.989,45 8.027.861,13 

B. Umlaufvermögen
       I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 520.705,53 94.474,58 
      II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.398.762,38 5.606.568,67 

2.919.467,91 5.701.043,25 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.994,19 2.561,40 

13.474.451,55 13.731.465,78 



P A S S I V S E I T E

31.12.2023  31.12.2022  
€ € 

A. Eigenkapital
       I. Stiftungskapital 
          1. Errichtungskapital 1.289.400,58 1.289.400,58 
               davon zum Verbrauch bestimmt € 131.377,46 (131.377,46)
          2. Zustiftungskapital 727.860,00 682.580,00 

2.017.260,58 1.971.980,58 
      II. Rücklagen 
          1. Freie Rücklage 147.755,22 147.755,22 
          2. Rücklagen aus Nachlässen 1.122.915,92 1.004.771,05 
          3. Schenkungen mit Auflage 1.232.514,98 1.306.699,60 

2.503.186,12 2.459.225,87 
4.520.446,70 4.431.206,45 

B. Widerrufliche Schenkungen 2.339.772,76 2.740.282,88 

C. Rückstellungen
     1. Rückstellungen für zugesicherte Zuwendungen 6.227.225,14 6.149.175,55 
     2. Sonstige Rückstellungen 77.450,00 67.180,00 

6.304.675,14 6.216.355,55 

D. Verbindlichkeiten
     Sonstige Verbindlichkeiten 235.955,95 250.518,90 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 73.601,00 93.102,00 
13.474.451,55 13.731.465,78 



GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, Bochum 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 

2023 2022 
€ € 

  1. Spenden und ähnliche Erträge  6.197.788,50 7.668.357,36
  2. Sonstige betriebliche Erträge  46.161,04 43.034,05
  3. Zuwendungen an Projekte 5.167.019,82 6.746.592,43
  4. Personalaufwand 739.650,28 622.492,51
  5. Abschreibungen  13.515,00 16.128,39
  6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  203.374,46 204.199,12
  7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 320.681,12 127.259,82
  8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
      Wertpapiere des Umlaufvermögens 73.385,87 184.257,92
  9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  49.534,23 21.593,15
10. Jahresüberschuss 318.151,00 43.387,71 
11. Zuführung zu Rücklagen aus Nachlässen 166.039,24 55.510,38 
12. Zuführung zu Schenkungen mit Auflage 200.006,13 290.738,78 
13. Auflösung von Rücklagen aus Nachlässen 47.894,37 302.861,45 

0,00 0,00 
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GLS Zukunftsstiftung Entwicklung 

Bochum 

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 

1.  Allgemeine Angaben 

Die Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe wurde am 10. November 2001 gegründet und 
am 6. März 2013 in Zukunftsstiftung Entwicklung umbenannt. Bei der Stiftung han-
delt es sich um ein nicht rechtsfähiges, gemeinnütziges Zweckvermögen privaten 
Rechts. 

Die unselbständige Stiftung wurde zum 30. Juni 2021 aufgelöst. Das Vermögen ent-
fällt zum 1. Juli 2021 auf die neu errichtete, rechtlich selbständige Stiftung „GLS Zu-
kunftsstiftung Entwicklung“ mit Sitz in Bochum. Die Anerkennung durch die Bezirks-
regierung Arnsberg erfolgte am 1. Juli 2021. 

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB in der für Kapitalgesellschaften ge-
setzlich vorgesehenen Form unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Besonder-
heiten.  

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer 
Besonderheiten nach dem Gesamtkostenverfahren in Anlehnung an das über § 275 
Abs. 2 HGB vorgesehene Gliederungsschema aufgestellt. 

Bei der Bilanzierung und Bewertung werden die handelsrechtlichen Vorschriften der 
§§ 242 bis 288 HGB angewendet. 

Größenabhängige Erleichterungen werden analog den Vorschriften für kleine Kapi-
talgesellschaften in Anspruch genommen. 

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Stiftungstätigkeit ausgegangen. 

2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich 
der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr planmäßig fortgeführten Abschrei-
bungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach Maßgabe der betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer linear. Gebäude werden in der Regel mit 2 % p. a. abgeschrie-
ben.  
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Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichti-
gung von Abschreibungen auf den (dauerhaft) niedrigeren beizulegenden Wert ge-
mäß der Anlagerichtlinien der Stiftung.  

Wertpapiere werden zum Bilanzstichtag grundsätzlich mit den Anschaffungskosten 
bilanziert. Für eine vorsichtige Bewertung kann bei einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung das Niederstwertprinzip angewandt werden.  
Hierbei wird wie folgt geprüft: 

a) Ist der Kurswert zum Bilanzstichtag mehr als 20 % kleiner als der Buchwert, wird 
auf den niedrigen Teilwert (Kurswert) abgeschrieben. 

b) Ist der Kurswert zum Bilanzstichtag um mehr als 10 % aber weniger als 20 % nied-
riger als der Buchwert, wird ein durchschnittlicher Kurswert über 365 Tage ermittelt. 
Mit diesem Wert wird erneut die Abweichung zwischen Buchwert und Kurswert über-
prüft. Wenn der durchschnittliche Kurswert mehr als 10 % kleiner ist als der Buchwert, 
wird auf den niedrigen (echten) Kurswert laut Depotauszug der GLS Bank, abge-
schrieben.  

c) Ist der Kurswert zum Bilanzstichtag weniger als 10 % geringer als der Buchwert, 
erfolgt keine Wertberichtigung. 

Sofern die Gründe für die Wertminderung zwischenzeitlich ganz oder teilweise ent-
fallen sind, erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den Anschaffungskosten. 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert ange-
setzt. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig. 

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbe-
trägen angesetzt.  

Die Umrechnung von Guthaben in Fremdwährung erfolgte jeweils zum Devisenkas-
samittelkurs am Buchungstag; bei negativer Wechselkursentwicklung wurde auf den 
niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag abgeschrieben. Sind die Gründe 
für die Wertminderung zwischenzeitlich ganz oder teilweise entfallen, erfolgte eine 
Wertaufholung. 

Das Stiftungskapital der nicht rechtsfähigen Zukunftsstiftung Entwicklung wurde bei 
Errichtung der selbständigen GLS Zukunftsstiftung Entwicklung aufgeteilt in Errich-
tungskapital mit 1.158 TEUR und zum Verbrauch vorhandenes Errichtungskapital mit 
131 TEUR. Im Geschäftsjahr erfolgten Zustiftungen in Höhe von 45 TEUR. 

Die Schenkungen mit Auflage betreffen Schenkungen, welche mit einer Zweckbe-
stimmung für ein konkretes Projekt oder einen bestimmten Zweck versehen sind. 
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Unter den Rücklagen aus Nachlässen werden Zuwendungen von Todes wegen, so-
weit der jeweilige Erblasser keine Verwendung für den laufenden Aufwand vorge-
schrieben hat, ausgewiesen. 

Die freie Rücklage beträgt 148 TEUR. Für steuerliche Zwecke wird für die Ermittlung 
der Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO eine Nebenrechnung geführt. 

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-
pflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind mit dem nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.  

Die Rückstellungen betreffen Aufwendungen für zugesicherte Zuwendungen, erwar-
tete Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, für Urlaub- und Sabbatical sowie 
geleistete Mehrarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie haben wie im 
Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.  

Die Darlehen sind als kurzfristig anzusehen, da die Kündigungsfrist jeweils höchstens 
ein Jahr beträgt.  

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Zahlungen vor dem Bilanzstichtag 
ausgewiesen, die Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstich-
tag darstellen.  

3.  Sonstige Angaben 

3.1.  Aufwendungen aus Währungsumrechnung 

Aufwendungen aus der Währungsumrechnung sind in der Gewinn- und 
Verlustrechnung von 1 TEUR erhalten.  

3.2 Erträge aus Währungsumrechnung 

Erträge aus der Währungsumrechnung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung 
               in Höhe von 25 TEUR enthalten. 

3.3 Vorstand 

Vorstand der Stiftung ist Frau Dr. Annette Massmann, Velbert-Neviges. 
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3.4. Stiftungsrat 

Der Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen: 

Ulla Sparrer, Wuppertal, Diplom-Ökonomin i.R. 

Reinhard Micheel, Bochum, ehemaliger Geschäftsführer „Aktion  
Chanchanabury“ (bis 31.12.2023) 

Marcus Pfingsten, Bochum, Vermögensmanager GLS Gemeinschaftsbank eG 

Monica Beer, Binningen (Schweiz), Projektmanagerin 

Christoph Simpfendörfer, Stuttgart 

Laura Benning (MA-Vertreterin) (ab 01.03.2023) 

Rebecca Weber, Bad Kreuznach, Teamleitung Research GLS Investments 

3.5. Mitarbeiter der Stiftung 

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt, davon 10 in Teilzeit und 5 in Vollzeit. 

3.6. Ergebnisverwendungsvorschlag 

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 318.151,00 EUR wie folgt 
zu verwenden: 

47.894,37 EUR werden aus der freien Rücklage entnommen. 200.006,13 EUR sind den 
Schenkungen mit Auflage und 166.039,24 EUR den Rücklagen aus Nachlässen zuzu-
führen.  

Bochum, den 15. März 2024 

gez. Dr. Annette Massmann 
Vorstand 
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Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse 

Der Zweck der Stiftung ist die Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Ziele im Bereich der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Ziele der Stiftung sind die Förderung der Erziehung sowie der Volks- 
und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, der Entwicklungszusammenarbeit sowie die 
Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völker-
verständigungsgedankens sowie mildtätiger Zwecke.  

Wie die Satzungsziele verwirklicht werden, ist den rechtlichen Verhältnissen in den Anlagen Blatt 6 
und 7 zu entnehmen. 

Die unselbständige Stiftung Zukunftsstiftung Entwicklung wurde zum 30. Juni 2021 aufgelöst. Das 
Vermögen entfällt auf die zum 1. Juli 2021 neu errichtete, rechtlich selbständige GLS Zukunftsstif-
tung Entwicklung, Bochum. 
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2. Ertragslage 

Gemäß der in der Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Jahr 2023 mit 
einem Jahresüberschuss von T€ 318 (Vorjahr: T€ 43) ab. Das Ergebnis liegt damit um T€ 275 über 
dem Ergebnis des Vorjahres.

Im nachfolgenden Ergebnisvergleich der Geschäftsjahre 2023 und 2022 sind die einzelnen Auf-
wands- und Ertragsposten gegenübergestellt und die Veränderungen aufgezeigt: 

2 0 2 3 2 0 2 2 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

Spenden und ähnliche Erträge 6.198 99,3 7.668 99,4 – 1.470 – 23,7 
Sonstige betriebliche Erträge 46 0,7 43 0,6 3 +    6,5 
Betriebliche Erträge 6.244 100,0 7.711 100,0 – 1.467 – 23,5 
Zuwendungen an Projekte 5.167 82,8 6.747 87,5 – 1.580 – 30,6 
Personalaufwand 740 11,9 622 8,1 118 +  15,9 
Abschreibungen auf

das Anlagevermögen 14 0,2 16 0,2 – 2 – 14,3 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 203 3,3 204 2,6 – 1 – 0,5 
Betriebliche Aufwendungen 6.124 98,2 7.589 98,4 – 1.465 – 23,9 
Betriebsergebnis 120 1,8 122 1,6 – 2 – 1,7 
Finanzergebnis 198 – 79 277 
Jahresergebnis 318 43 275 

Die Spenden und ähnlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Spenden betra-
gen T€ 4.262 nach T€ 6.501 im Vorjahr. Ebenfalls enthalten sind hier die Projektzuschüsse des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit T€ 1.353 (Vorjahr: 
T€ 727) sowie die Erträge aus Nachlassspenden und Schenkungen mit Auflage mit T€ 366 (Vor-
jahr: T€ 347). Zudem sind auch Erträge aus dem Kooperationsvertrag mit der Ecosia in Höhe von 
T€ 217 (Vorjahr: T€ 93) enthalten. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Mieterträge. 

Die Zuwendungen an Projekte enthalten Aufwendungen an gemeinnützige Organisationen im 
Rahmen von Projektförderungen und korrespondieren zum Spendenaufkommen. 

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Personalaufstockung 
angestiegen.  
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Verwaltungs- und Sach-
aufwendungen. 

Das Finanzergebnis entspricht dem Saldo aus Zinsen und ähnlichen Erträgen sowie Erträgen aus 
Kursschwankungen vermindert um Abschreibungen auf Finanzanlagen und Zinsaufwendungen. 

3. Vermögens- und Finanzlage 

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapitalposten der Bilanz zum 31. De-
zember 2023 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt. 

Vermögensstruktur
31.12.2023 31.12.2022 Veränderung 
T€ % T€ % T€

Langfristige Aktiva
Sachanlagevermögen 550 4,1 564 4,1 – 14 
Finanzanlagevermögen 10.001 74,2 7.464 54,4 2.537 

10.551 78,3 8.028 58,5 2.523 
Kurzfristige Aktiva 
Sonstige Vermögensgegenstände 521 3,9 94 0,7 427 
Liquide Mittel 2.399 17,8 5.607 40,8 –  3.208 
Rechnungsabgrenzungsposten 4 0,0 3 0,0 1 

2.924 21,7 5.704 41,5 –  2.780 
13.475 100,0 13.732 100,0 – 257 

Kapitalstruktur
31.12.2023 31.12.2022 Veränderung
T€ %  T€  %  T€ 

Eigenkapital 4.520 33,5 4.431 32,3 89 
Widerrufliche Schenkungen 2.340 17,4 2.741 20,0 –     401 

6.860 50,9 7.172 52,3 – 312 
Kurzfristige Passiva 
Rückstellungen 6.305 46,8 6.216 45,3 89 
Sonstige Verbindlichkeiten 236 1,8 251 1,7 – 15 
Rechnungsabgrenzungsposten 74 0,5 93 0,7 –       19 

6.615 49,1 6.560 47,7 55 
13.475 100,0 13.732 100,0 – 257 

Das Sachanlagevermögen verminderte sich durch die planmäßigen Abschreibungen von T€ 14. 
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Das Finanzanlagevermögen beinhaltet Beteiligungen in Höhe von T€ 1.264 (Vorjahr: T€ 1.255), 
Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von T€ 7.012 (Vorjahr: T€ 4.220), langfristige Spar-
briefe und Festgelder in Höhe von T€ 848 (Vorjahr: T€ 1.121) sowie Ausleihungen in Höhe von 
T€ 877 (Vorjahr: T€ 868). 

Von den sonstigen Vermögensgegenständen entfallen T€ 233 (Vorjahr: T€ 35) auf sonstige For-
derungen und mit T€ 144 (Vorjahr: T€ 59) auf Forderungen aus Zinserträgen des Finanzanlagever-
mögens. Zudem sind in 2023 erstmalig Ansprüche aus Nachlässen enthalten mit T€ 145. 

Die liquiden Mittel entfallen überwiegend auf Guthaben bei Kreditinstituten. 

Das Eigenkapital erhöhte sich per Saldo um T€ 89. Die Veränderung ergibt sich neben Zustiftun-
gen in Höhe von T€ 45 aus der Erhöhung der Rücklagen aus Nachlässen in Höhe von T€ 118 so-
wie eine Verminderung der Schenkungen mit Auflage in Höhe von T€ 74.   

Die Rückstellungen setzen sich mit T€ 6.227 (Vorjahr: T€ 6.149) aus Rückstellungen für zugesi-
cherte Zuwendungen und mit T€ 77 (Vorjahr: T€ 67) aus Rückstellungen für Kosten der Erstellung 
des Jahresabschlusses, Personalrückstellungen, Rückstellungen für Sach- und Dienstkostenumla-
gen sowie etwaige Umsatzsteuernachzahlungen zusammen. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Darlehen von Förderern sowie Ver-
bindlichkeiten gegenüber dem GLS Treuhand e. V., Bochum, aus der Sachkosten- und Perso-
nalumlage. Die Verbindlichkeiten sind als kurzfristig anzusehen, da die Kündigungsfrist höchstens 
ein Jahr beträgt. 

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst im Wesentlichen eine Spende, die für die 
anfallenden Verwaltungskosten in den Jahren 2021 bis 2025 verwendet wird.  
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Liquiditätsverhältnisse 
Der Untersuchung der Liquiditätsverhältnisse liegt der Gedanke zugrunde, dass das finanzielle 
Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden 
kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegen-
stände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also 
durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind. 

Die Liquiditätslage stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar: 

31.12.2023 31.12.2022 
T€ T€

Liquide Mittel 2.399 5.607 
Abzüglich
Kurzfristiges Fremdkapital 6.615 6.560 
Liquidität I – 4.216 – 953 
Zuzüglich
Kurzfristige Forderungen 521 94 
Liquidität II – 3.695 – 859 
Veränderung des Liquiditätssaldos – 2.836 

Die Liquiditätslage weist zum Stichtag 31. Dezember 2023 eine Unterdeckung von T€ 3.695 aus. 
Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach nicht in vollem Umfang 
das kurzfristige Fremdkapital. 

Insgesamt ist bei der Beurteilung der Liquiditätslage zu beachten, dass sich in dem als langfristig 
ausgewiesenen Finanzanlagevermögen Wertpapiere in Höhe von T€ 7.012 befinden, die jederzeit 
liquidiert werden können. Bei Verfügbarkeit der Gelder zum Stichtag würde sich dann einer Über-
deckung von T€ 3.317 ergeben. 
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Rechtliche Verhältnisse 

Allgemeine rechtliche Verhältnisse 
Name der Stiftung: GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, Bochum 

Rechtsform:  rechtsfähiges gemeinnütziges Zweckvermögen privaten Rechts (selbstän-
dige Stiftung) 

Sitz: Bochum 

Satzung: 
Es gilt die Satzung vom 24. Juni 2021 mit Änderungsbeschluss vom 23. November 2023. 

Stiftungszweck: 
Die Stiftung ist errichtet zur Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Ziele im Bereich der Ent-
wicklungszusammenarbeit. 

Die Zwecke der Stiftung sind:  
 die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe 
 die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens 
 die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 
 die Förderung mildtätiger Zwecke.  

Zur Verwirklichung der Satzungsziele wird die Stiftung insbesondere:  
 Projekte der Entwicklungszusammenarbeit fördern und begleiten, die selbstbestimmte und par-

tizipatorische Lebensformen sowie Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. 
 Informationen und Bildung vermitteln und Öffentlichkeitsarbeit betreiben, mit dem Ziel, gemein-

sam mit den Partner*innen neue Leitbilder im Sinne der Präambel auf dem "Gebiet der Ent-
wicklungszusammenarbeit“ zu entwickeln, die die vorhandenen Marginalisierungen, Benachtei-
ligungen und Ausbeutung der Menschen in den Ländern des globalen Südens berücksichtigen 
und zur Überwindung von Armut, Hunger und Not auf der Welt beitragen. 

 mit anderen Einrichtungen zusammenarbeiten, die im In- oder Ausland als besonders förde-
rungswürdig anerkannt sind und gemeinnützige Zwecke auf dem Gebiet der Entwicklungszu-
sammenarbeit, Bildung oder Völkerverständigung verfolgen, die dieser Satzung entsprechen. 
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 Hilfeleistungen für Menschen gewähren und vermitteln, die von Marginalisierung und Ausgren-
zung betroffen sind und in Armut, Hunger und Not leben. Solche Hilfen können auch in der Er-
möglichung des Schulbesuchs (beispielsweise durch Patenschaften), beruflicher Bildung, ein-
kommensschaffender Maßnahmen und - im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit - in 
Vorhaben der Gesundheitsfürsorge und der Wohlfahrtspflege bestehen. 

 Vorhaben vor allem in ökologischen Landwirtschafts- und überschaubaren Gewerbebetrieben 
unter Einbeziehung traditioneller und kultureigener Ausgestaltungsformen fördern, die die 
Grundlage für eine nachhaltige Existenzbegründung und -erhaltung bieten. 

 Maßnahmen fördern, die im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit dem Umwelt- und Kli-
maschutz dienen. 

 die Wahrung der Menschenrechte – im Rahmen politisch, sozialer, kultureller und wirtschaftli-
cher Rechte – fördern. 

 Nothilfe und humanitäre Hilfe bei Naturereignissen oder Desastern im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit zu leisten, um den Projektpartner*innen in Notsituationen zu helfen. 

 Maßnahmen fördern, die der Aufklärung und Bewusstseinsbildung dienen, um Einsicht in die 
Notwendigkeit der gemeinsamen Verantwortungsübernahme zur Gestaltung einer zukunftsfähi-
gen, lebenswerten Welt für alle Menschen zu schaffen, Diskriminierungen zu begegnen und 
Grundlagen für Toleranz, Völkerverständigung und solidarische, länderübergreifende oder inte-
rethnische Zusammenarbeit zu legen. 

Als Mittel zur Verwirklichung ihrer Zwecke kann die Stiftung auch Förderdarlehen aus dem Ver-
brauchsvermögen vergeben, insbesondere auch solche, die sich von einer gewerbsmäßigen Kre-
ditvergabe dadurch unterscheiden, dass die Vergabe zu günstigeren Bedingungen erfolgt als zu 
allgemeinen Bedingungen am Kapitalmarkt (z.B. Zinsverbilligung, als Unterstützungseinlage). Fer-
ner kann die Stiftung auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn 
diese Stellen mit den Mittel den Stiftungszweck fördern (Mittelbeschaffung im steuerlichen Sinn).  

Organe: 
Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. 

Als weiteres Gremium ohne Organeigenschaft ist das Kuratorium bestellt.  

Stiftungsrat: 
Für die Zusammensetzung des Stiftungsrats wird auf den Anhang verwiesen. 
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Vorstand: 
Dr. Annette Massmann, Velbert-Neviges.  

Die unselbständige Stiftung Zukunftsstiftung Entwicklung wurde zum 30. Juni 2021 aufgelöst. Das 
Vermögen entfällt auf die neu errichtete, rechtlich selbständige GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, 
Bochum. Die GLS Zukunftsstiftung Entwicklung wurde am 1. Juli 2021 durch die Stiftungsaufsicht 
anerkannt. 

Steuerliche Verhältnisse 
Die Stiftung wird unter der Steuernummer 306/5808/0654 beim Finanzamt Bochum-Mitte geführt. 

Mit Freistellungsbescheid vom 11. Januar 2023 für das Jahr 2021 bescheinigt das Finanzamt Bo-
chum-Mitte, Bochum, dass die Stiftung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, mildtä-
tige und gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient und nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit ist. 

Die Stiftung ist zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen berechtigt, da sie als besonders 
förderungswürdig anerkannte mildtätige und gemeinnützige Zwecke verfolgt. 



Verwendungsvorbehalt 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene  
Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat 
dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwa-
chung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher  
– unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter 
zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unter-
nehmensinternen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, herausgegebenen Fassung 
vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Or-
gane des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu ver-
wenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten 
übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung 
geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fas-
sung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder 
Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener  
Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer 
auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu 
entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke als nützlich und taug-
lich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 



bhabahabhas 
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